
Unangemessene Miete muss zunächst
übernommen werden
Düsseldorf, 06.01.2010

Ein mittelloser Mieter schloss einen Mietvertrag über eine rund 50
Quadratmeter große Zweizimmerwohnung zu einem Bruttokaltmietzins von
291,90 Euro plus Heizkostenvorauszahlung von 70 Euro. Auf seinen Antrag
bewilligte der Grundsicherungsträger ihm jedoch nur Leistungen für Kosten für
Unterkunft und Heizung in Höhe von 319 Euro bzw. 325 Euro und begründete
seine Entscheidung damit, dass nur die angemessenen Aufwendungen zu
übernehmen seien. Der Mieter sei ohne vorherige Zusicherung zur
Übernahme der Unterkunftskosten in die neue Wohnung umgezogen. Die
Mietobergrenze für Einpersonenhaushalte nach dem SGB II betrage in dem
entsprechenden Ort 259 Euro (Kaltmiete plus Nebenkosten). Das aufgerufene
Bundessozialgericht führte aus dass der beklagte Grundsicherungsträger zwar
zutreffend davon ausgegangen sei, dass er grundsätzlich nur zur Übernahme
von angemessenen Unterkunftskosten verpflichtet sei. Er sei aber zunächst
verpflichtet, die tatsächlichen Kosten der Wohnung - in der Regel jedoch
längstens für sechs Monate - zu tragen. Etwas anderes gelte nur dann, wenn
der Hilfebedürftige bei Abschluss des Mietvertrags zurechenbar Kenntnis von
der Unangemessenheit der Aufwendungen hatte, so die ARAG Experten.
Einer Zusicherung des Trägers zur Übernahme der Aufwendungen für die
neue Wohnung bedarf es laut BSG vor Leistungsbeginn oder
Erstantragstellung jedoch nicht (BSG B 4 AS 19/09 R).

 
 
ARAG Versicherungen
ARAG Platz 1
40472 Düsseldorf 
 
Brigitta Mehring
Konzernkommunikation
Fachpresse / Kunden PR  
 
Telefon: 02 11 / 9 63-25 60
Fax: 02 11 / 9 63-20 25
E-Mail: 
brigitta.mehring@ARAG.de
Internet: http://www.ARAG.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufsichtsratsvorsitzender:
Gerd Peskes
Vorstand:
Dr. Paul-Otto Faßbender (Vors.),
Dr. Johannes Kathan, Werner Nicoll,
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze
Sitz und Registergericht:
Düsseldorf, HRB 1371
USt-ID-Nr.: DE 119 355 995


